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Satzung des Vereins „Förderverein des Campussports Köln e.V.“ 

  

§ 1 Name 

Der Verein führt den Namen: „Förderverein des Campussports Köln e.V.“  

 

§ 2 Sitz 

Der Verein hat seinen Sitz in Köln. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln eingetragen 

worden.  

 

§ 3 Zweck 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

"Steuerbegünstigte Zwecke "der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes 

in Köln. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Personen durch Ausgaben, die 

den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.  

 

§ 4 Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden. Wer die Mitgliedschaft 

erwerben will, hat an den Vorstand ein Aufnahmegesuch in Textform zu richten. Die Aufnahme 

erfolgt durch den Vorstand.  

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod beziehungsweise bei juristischen Personen durch 

erlöschen. Die Austrittserklärung ist in Textform an den Vorstand zu richten. Der Vorstand ist 

berechtigt, Mitglieder auszuschließen, die den Interessen des Vereins zuwiderhandeln.  

 

§ 6 Beiträge 

Der Mitgliedsbeitrag und Kursgebühren werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

Außerordentliche Beiträge werden nicht erhoben.  

 

§ 7 Stimmrecht und Wählbarkeit 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. 

Lebensjahr an wählbar.  
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§ 8 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1)  Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet einmal pro 

Kalenderjahr statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Beschluss des Vorstandes 

oder auf schriftlichen Antrag eines Viertels der stimmberechtigten Mitglieder innerhalb einer Frist 

von drei Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung der 

Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand durch Einladung in Textform.  

(2)  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können 

nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 

werden. Diese Abstimmungen sind geheim durchzuführen.  

 

§ 10 Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem 

Schatzmeister.  

(2)  Für die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereins ist das Zusammenwirken von 

zwei Vorstandsmitgliedern erforderlich (§ 26 Abs. 1 S. 2 BGB). Der Vorsitzende beruft und leitet die 

Sitzungen des Vorstandes und leitet die Geschäfte des Vereins.  

(3)  Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds des ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied 

kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen.  

(4)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist jeweils ein Protokoll 

anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu 

unterzeichnen ist.  

(5)  Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Kassenprüfer werden auf die Dauer von fünf Jahren 

gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Eine Wiederwahl ist zulässig.   

 

§ 11 Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins 

gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen 

Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 

des Vorstandes.  

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 

die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Auflösung kann er nur mit einer 
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Mehrheit von dreiviertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die 

Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen an Uni-Sport Köln, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden hat.  

 

§ 13 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

verarbeitet.  

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,  

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und  

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.  

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 

nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 

Verein hinaus.  

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und 

dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen 

Datenschutzbeauftragten. 

 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.  

Köln, 10.01.2007/14.03.2007/15.12.2017 


